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Zusammenfassung 
Invasive Neophyten kennen bei ihrer Verbreitung keine 
Grenzen und sind daher ungebremst. Sie wandern mit 
dem Wind und entlang von Bächen und Geleisen.   
Besonders mit Hilfe von Menschen und Tieren gelangen 
sie in intakte Landschaften, wie auch den Wildtierpark 
Langenberg. 
Der Wildnispark Zürich hat das Problem durch aufmerk-
same Mitarbeiter und Hinweise von den Besuchern früh 
erkannt. Es fehlt an Zeit und Ressourcen um eine  
Kartierung und Dokumentation der vorhandenen invasiven 
Neophyten und betroffenen Standorte vorzunehmen. 
Mit meinem Projekt wurde die Kartierung im Perimeter 
des Wildnispark Zürich Langenberg durchgeführt und für 
Benutzer in der Neophyten WebGIS des Kanton Zürich 
protokolliert. An 102 Standorten wurden 11 invasive  
Neophyten-Arten aufgefunden. Die Dokumentation     
beschreibt passende Bekämpfungsmassnahmen für die 
Stiftung Wildnispark Zürich und insbesondere den    
Langenberg. Damit diese auch in Zukunft gegenüber  
Besucher, Anrainergemeinden und Aussenstehende für 
eine lösungsorientierte Neophytenbekämpfung kompetent 
und aktiv auftreten können. 
 
 
 
Stichwörter: Neophyten, Wildnispark Zürich, WebGIS,  
 Kanton Zürich 
 
 
 
 
 
 
Wörter in kursiv stehen in Bezug zum Quellenverzeichnis 
oder zum Anhang 
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Vorwort 
Während meiner Zeit als Forstwart Mitte der 1980er 
Jahre bis anfangs 1990er waren sie noch sehr selten 
bis gar nicht vorhanden. Auch ausserhalb des Waldes, 
in Kiesgruben, auf Ruderalflächen und an Uferböschun-
gen war keine Spur von ihnen. Von „Neophyten“ war 
nur im Fremdwörterlexikon oder Fachbüchern die Rede. 
  Pflanzen kennen fast keine Grenzen um sich auszu-
breiten und haben die Zeit auf ihrer Seite. Die invasi-
ven Neophyten finden in unserem Land ideale ökologi-
sche Bedingungen. Entsprechend den Bedingungen in 
ihrer ursprünglichen Heimat. In vielen Privatgärten und 
Parkanlagen finden sie einen Platz an der Sonne und 
werden von ihren Pflanzungspaten verwöhnt, auf Kosten 
der einheimischen Pflanzenwelt. Oft sehen diese Fremd-
linge sogar schöner aus oder werden häufiger von   
Insekten besucht..... 
  Die Schweiz hat eine Landschaft mit einer Vielzahl 
von verschiedenen Lebensraumtypen und einer ausge-
prägten Biodiversität. Diesen Reichtum darf sie nicht 
leichtsinnig aufs Spiel setzen. Die Bekämpfung und das 
Eindämmen von invasiven Neophyten verschlingt jährlich 
mehr und mehr Geld für Behörden, Ämter und Stiftun-
gen. Mit meiner Projektarbeit hat der Wildnispark Zürich 
ein nützliches Werkzeug, um seine Verantwortung auch 
in Zukunft wahrzunehmen. Eine Verantwortung gegenüber 
unserer Natur, in die Alle eingeladen sind. 

Gilbert Projer 

Wettingen im Oktober 2012 
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Der Wildnispark Zürich im Rhythmus der Natur 
und der Bevölkerung 
Die Stiftung Wildnispark Zürich mit dem Sihlwald und 
dem Langenberg liegt mitten im urbanen Gebiet Zürich-
Zug-Luzern und bietet für die gesamte Bevölkerung   
naturnahen Erholungsraum mit diversen authentischen  
Naturerlebnissen. Die Dynamik der Natur und der   
Jahreszeiten kann auf vielseitigen Spaziergängen zu allen 
Tageszeiten auf 12 km² kostenlos erlebt werden. Dank 
einer guten Vernetzung mit der Bevölkerung, Politik und 
Wirtschaft in der nahen Umgebung, geniesst der Wildnis-
park Zürich eine sehr hohe Identifikation. Dadurch ist er 
auch anerkannt bei Naturschutzorganisationen im In- und 
Ausland. 
  Am 28. August 
2009 hat der Wildnis-
park  Zürich mit dem 
Sihlwald (ohne Wild-
park Langenberg) vom 
Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) das offizielle 
Label „Naturerlebnispark 
von nationaler Bedeu-
tung“ erhalten. Er ist zurzeit der einzige Naturerlebnis-
park in der Schweiz. Oberstes Gremium und die    
politisch-strategische Leitung ist die Stifterversammlung. 
Die Mitglieder sind Stellvertreter der Trägerorganisationen. 
Ihre Entscheidungsgewalt bezieht sich auf die Finanzie-
rung und Budgetierung, sowie auf Fragen von grundsätz-
licher Bedeutung. Das strategisch-operative Führungsgre-
mium ist der Stiftungsrat. Er entscheidet in allen    
konzeptionellen und fachlichen Fragen und trifft sich 
mehrmals im Jahr mit der Geschäftsleitung des Wildnis-
park Zürichs. 
  Der Wildpark Langenberg liegt bei Langnau a/A. Ein 
Drittel der Fläche ist durch grosszügige und naturnahe 
Tieranlagen belegt. Die 18 einheimischen und ehemals 
einheimischen Tierarten lassen sich fast wie im Freiland 
beobachten.  Der Hauptteil der Anlagen ist jederzeit frei 
zugänglich. Die ungefähr 320`000 Besucher (2011)   

Geografische Lage 

Langenberg 

Organe der Stiftung 
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können auf rund 9 km markierten Wegen diverse infor-
mative Wildtier-Rundgänge absolvieren und auf 87   
Sitzbänken den Rhythmus der Natur mit Genuss beo-
bachten. Für Familien gibt es zwei kinderfreundliche 
Spielplätze, diverse Feuerstellen und Erlebniswelten 
(Feuerhöhle, Knochenwald, Fuchsscheune, eine Mongoli-
sche Jurte und ein Elch-Haus). Mit einzelnen, saisonalen  
Aktionstagen, Exkursionen und Führungen werden weitere 
interessierte Naturfreunde angesprochen. 

Eine moderne Idee von 1869 
Der Langenberg wurde in den Jahren 1506, 1553 und 
1557 etappenweise durch die Stadt Zürich erworben 
und lieferte während langer Zeit das nötige Brennholz 
für die Stadt Zürich. 
  Mitte des 19. Jahrhunderts verwirklichte der damalige 
Stadtforstmeister Carl Anton Ludwig von Orelli gegen 
politischen Widerstand seine «längst gehegte Idee», im 
Langenberg einen Wildgarten zu errichten. Angesichts 
der überjagten Wälder wollte er der Stadtzürcher Bevöl-
kerung einen Ort der Erholung schenken, wo sie   
einheimischen Tieren begegnen können. 
- 4. September 1869: Mit dem Stiftungsakt spricht 
C.A.L. von Orelli 20'000 Franken frei zum Zwecke des 
Unterhalts eines Wildgartens im Langenberg. 
- September bis November 1869: Der Stadtrat von  
Zürich, die Direktion des Innern und der Grosse Stadt-
rat stimmen dem Projekt zu und erteilen die Bewilli-
gung für die zukünftige Nutzung des Langenbergs als 
Wildgarten. Die Gemeinden Langnau am Albis und  
Adliswil sichern ihre Unterstützung zu. 
- 11. Dezember 1869: Die Stiftungsurkunde wird unter-
zeichnet von C.A.L. von Orelli. 
  Die erste Tierart im Langenberg war der Rothirsch. 
Seither wurde der Langenberg laufend erweitert 
und neue einheimische Tierarten kamen dazu. Die  
Haltung wird in Zusammenarbeit mit Wildtierbiologen 
nach neuesten Erkenntnissen so naturnah wie möglich 
realisiert. 
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  Die Gesamtfläche des Langenberg beträgt 78.28 ha. 
Davon sind 29.05 ha Weide/ Wiesen/ Ackerfläche. Die 
Bewirtschaftung der Weiden geht mit den Wildtieren ein. 
Es stehen verschieden grosse Gehege zur Verfügung, in 
welche die Tiere (Wisent, Przewalskipferd, Hirsch und 
Elch) abwechselnd gelassen werden können und eine 
tiergerechte Äsung ausführen. 
  Die anteilsmässig grösste Fläche bedeckt der Wald, 
vor allem im östlichen Teil des Langenberges. Die   
Gesamtwaldfläche beträgt 43.27 ha. Der Wald wird nach 
forstwirtschaftlichen Grundsätzen und Zielen bewirtschaftet 
und die Nutzung wird in naher Zukunft zu einem  
Parkwald übergeführt. 
  Hinzu kommen Bauten 
und Wege (teilweise mit 
naturnahen Belagen) mit 
einer Fläche von 5.53 ha 
und eine Gewässerfläche 
von 0.43 ha. 
  Unsere Lebensräume, 
und der Wildnispark Zürich Sihlwald, zeichnen sich durch  
eine weitaus intakte Natur aus mit einer reichen  Biodi-
versität. Diese Vielfalt gilt es zu schützen und zu wah-
ren. Dazu dienen in erster Linie das Natur– und    
Heimatschutzgesetz (NHG), das Umweltschutzgesetz 
(USG), das Waldgesetz (WaG) und die Freisetzungsver-
ordnung (FrSV). 

Pflanzenarten aus allen Erdteilen 
Durch die Entdeckung von Amerika im Jahre 1492  
wurde ein historischer Wendepunkt für die Menschheit 
und auch für die Natur eingeläutet. Doch wohin führte 
die Wende? Durch den stetig wachsenden transkontinen-
talen Schiffsverkehr stieg ab diesem Ereignis der welt-
weite Austausch von Fauna und Flora. Pflanzenarten 
aus allen Herren Länder, die seither ihre natürlichen 
biogeografischen Grenzen mithilfe des Menschen überwin-

Gesetzliche Aspekte 

Gesamtfläche 

Biohistorische 
Verbreitung der Ne-
ophyten 
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den, und sich selbständig vermehren, wurden einge-
schleppt.    Sie werden als Neophyten bezeichnet.  
Allerdings stammt nur ein knappes Viertel aller Neophy-
ten tatsächlich aus Amerika. Fast die Hälfte der neuen 
Arten stammt aus anderen Teilen Europas, dem Mittel-
meergebiet und dem Kaukasus. Ein weiteres knappes 
Viertel kommt aus dem Fernen Osten. Nur ganz wenige, 
hier angepflanzte   Neophyten haben ihre Heimat in 
Afrika oder Australien.  
  Ein paar wenige Neophyten sind äusserst dominant. 
Sie können Schäden verursachen und sich ungebremst 
auf Kosten der Biodiversität durchsetzen und die einhei-
mischen Arten stark eindämmen oder ihnen sogar Scha-
den. Diese problematischen Neophyten überwuchern   
naturnahe Lebensräume wie Magerwiesen und Feucht-
standorte. Sie können Bachufer destabilisieren, Häuser 
und Strassen beschädigen und konkurrenzieren die hiesi-
gen Nutz– und Wildpflanzen. Einzelne gelten gar als  
gesundheitsgefährdend. Die meisten davon haben ihren     
Ursprung als Zier- oder Nutzpflanzen in unseren stilvol-
len Gärten, historischen Parks und landwirtschaftlichen 
Kulturen. Die Probleme sind also hausgemacht und 
menschlichen Ursprungs. Diese gebietsfremden Problem-
pflanzen nennt man „invasive Neophyten“.  
  Auch einheimische Arten können sich invasiv verhal-
ten und an bestimmten Standorten Probleme verursa-
chen. So überwächst der Adlerfarn wertvolle Magerwei-
den oder beeinträchtigt die natürliche Waldverjüngung. 
  Invasive Arten haben ein enormes Vermehrungs- und 
Ausbreitungspotential durch Samen, Rhizome, Ausläufer, 
oft noch in Verbindung mit einer erstaunlichen Regenera-
tionsfähigkeit von Pflanzenteilen. Diese Bestände treten 
jedoch nicht zufällig in der Landschaft auf.  Fliessge-
wässer und Bahnlinien dienen als natürliche Verbreitungs-
wege. Auch mit Bodenmaterial aus Aushub, Fahrzeugen 
und unsachgemäss entsorgtem Grünmaterial oder Kom-

Definition invasive 
Neophyten 
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post wird mögliches Pflanzenmaterial verschleppt. Vielfach 
hat das Vorkommen in der Natur ihren Ursprung auch 
in unsachgemäss ausgeführten Anpflanzungen in Privat-
gärten oder in nachlässig geführten Kiesabbauarealen. So 
treten sie ihren Siegeszug in unsere naturnahen und 
intakten Lebensräume an. 
  Im Auftrag des Bundes wird die Situation in der 
Schweiz zudem von der Schweizerischen Kommission für 
die Erhaltung von Wildpflanzen (SKEW) dauernd über-
prüft und überwacht. Die Kommission erstellt und betreut 
die Schwarze Liste und die Watch Liste, welche ergän-
zend zu der Liste in der Freisetzungsverordnung (FrSV) 
weitere invasive, gebietsfremde Pflanzen aufweist. Die 
SKEW gibt auch Empfehlungen heraus für Ämter sowie 
 Private und stellt Informationsmaterial zur Verfügung. 

Von der SKEW zur Info Flora 
Die SKEW  (Schweizerische Kommission für die Erhal-
tung von Wildpflanzen) ist eine wissenschaftliche Kom-
mission der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft  
SBG und ist somit der Schweizerischen Akademie für 
Naturwissenschaften angegliedert. Sie wurde 1991 auf 
die Initiative von Dr. G. Kleijer der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft Changins (heute: 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW) gegründet, gleich-
zeitig mit der Schweizerischen Kommission für die Er-
haltung von Kulturpflanzen SKEK. Seit 1999 ist der 
Kommission ein Forum angeschlossen, in das sich alle 
Personen einschreiben können, die über die Arbeiten 
der SKEW informiert werden möchten. 
  Die nationalen Gesetze und internationalen Überein-
kommen geben die Rahmenbedingungen der Kommissi-
onsarbeiten. Mit ihren Aktivitäten trägt die SKEW zur 
Umsetzung der Konvention über die biologische Vielfalt 
(Konvention von Rio 1992) bei, welche die Schweiz 
1994 ratifiziert hat. Die Homepage informiert über die 
gesetzlichen Grundlagen, invasive gebietsfremde Pflanzen-
arten und enthält Empfehlungen über Saatgut von Wild-
pflanzen. Seit kurzem gibt es die SKEW nicht mehr in  

Auftrag des SKEW 
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Gesetzliche Grundlagen und Verordnungen 
Grundlagen der Freisetzungsverordnung (FrSV) 
Gestützt auf die eidgenössische Rechtsgrundlage mit 
dem Umweltschutzgesetz (USG) wurde am 10. Septem-
ber 2008 die Verordnung über den Umgang  mit Orga-
nismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV) 
vom Bundesrat verabschiedet und kurz darauf im Okto-
ber vom Parlament in Kraft gesetzt. Mit dem Art. 15 
sieht die Freisetzungsverordnung ein Verbot für elf inva-
siven, gebietsfremden Pflanzen- und drei Tierarten vor. 
Die folgenden Kategorien von Organismen sind aufgelis-
tet: 
 Gebietsfremde Organismen sind Arten, die nicht im 

europäischen EFTA- oder EU-Gebiet vorkommen. 
 Invasive gebietsfremde Organismen sind Arten, die 

sich sehr stark ausbreiten und so zu Schäden füh-
ren. Die FrSV hat für bestimmte invasive gebiets-
fremde Organismen ein Verbot für den Umgang in 
der Umwelt festgelegt. 

Die Freisetzungsverordnung legt auch Einschränkungen 
für den Umgang mit gebietsfremden Organismen in der 
Umwelt fest (unter Umgang versteht man Verkauf,   

der vorgestellten Form. Sie hat mit dem ZDSF  
(Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora) 
fusioniert. Beide zusammen heissen neu Info Flora und 
treten auf der Homepage www.infoflora.ch als einheitli-
ches Kompetenzzentrum für die Erhaltung von Wildpflan-
zen auf. Es ist eine neue nationale Plattform entstan-
den, auf welcher Daten und Informationen zu Vorkom-
men, Gefährdung, Schutz und Biologie der Schweizer 
Flora erhältlich sind bzw. gemeldet werden können. 
Die Stiftung Info Flora hat, wie vorher auch die SKEW, 
einen Auftrag des Bundes und pflegt Kontakte zu ähnli-
chen Institutionen im Ausland. Weitere Schwerpunkte lie-
gen im Verwalten des Online-Pflanzenatlas, Online- 
Pflanzenfeldbuch, im Führen der Roten Liste und in der 
Weiterbildung. 

USG und Freiset-
zungsverordnung 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/a3.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/a3.html
http://www.infoflora.ch
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Anpflanzung, Handel, Tausch, usw.). 
Auflagen für alle gebietsfremden Arten 
 Sorgfaltspflicht (Art. 6 FrSV): Mit gebietsfremden  

Organismen muss so umgegangen werden, dass   
weder Mensch, Tier, Umwelt, noch die biologische 
Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt 
werden. 

Auflagen für invasive gebietsfremde Organismen 
 Umgangseinschränkungen (Art. 15 Abs. 1 FrSV): 

Der Umgang ist eingeschränkt sofern Gefährdungen 
von ihnen ausgehen (zum Beispiel wenn sie toxisch 
oder allergen sind, sich unkontrolliert verbreiten  
können, Populationen geschützter Organismen beein-
trächtigen, den Stoffhaushalt der Umwelt oder wichti-
ge Funktionen von Ökosystemen dauerhaft oder 
schwerwiegend beeinträchtigen können, usw.) 

Auflagen für invasive gebietsfremde Organismen gemäss 
Anhang 2 (Verbotsliste) der Freisetzungsverordnung  
 Umgangsverbot (Art 15. Abs. 2, Anhang 2, Verbots-

liste FrSV): Mit bestimmten invasiven gebietsfremden 
Pflanzen bzw. Tieren darf überhaupt nicht in der 
Umwelt umgegangen werden. 

 Korrekte Entsorgung von biologisch belastetem   
Bodenaushub (FrSV Art. 15 Abs 3): Bodenaushub 
der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen der   
Verbotsliste belastet ist, muss vor Ort wieder einge-
baut werden, andernfalls ist er zu entsorgen oder 
zu behandeln (siehe dazu BD Standard Bodenaus-
hub). 

Für die Ambrosia besteht gemäss der Pflanzenschutzver-
ordnung (Art. 27-29, Anhang 10, PSV) somit eine ge-
setzliche eine Bekämpfungs- und Meldepflicht. 

Kantonale Bestimmungen 
Aus diesen eidgenössischen Gesetzesgrundlagen heraus, 
verabschiedete der Regierungsrat des Kantons Zürich am 
8. Juli 2009 den „1141. Massnahmenplan gegen invasive 
gebietsfremde Organismen im Kanton Zürich“ mit einer 
Zeitspanne von 2009 – 2012. Ziel des aktuellen   
Massnahmenplans ist es, Personen, Umwelt und Gesell-

Regierungsrätlicher 
Massnahmeplan 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/a6.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/a15.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/app2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/app2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/814_911/a15.html
http://www.awel.zh.ch/content/dam/baudirektion/awel/biosicherheit_neobiota/formulare_merkblaetter/BD-Standard%20f%C3%BCr%20Bodenaushub_V23.pdf
http://www.awel.zh.ch/content/dam/baudirektion/awel/biosicherheit_neobiota/formulare_merkblaetter/BD-Standard%20f%C3%BCr%20Bodenaushub_V23.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/916_20/app11.html
http://www.awel.zh.ch/content/dam/baudirektion/awel/biosicherheit_neobiota/neobiota/massnahmenplan/MPiGO.pdf
http://www.awel.zh.ch/content/dam/baudirektion/awel/biosicherheit_neobiota/neobiota/massnahmenplan/MPiGO.pdf
http://www.awel.zh.ch/content/dam/baudirektion/awel/biosicherheit_neobiota/neobiota/massnahmenplan/MPiGO.pdf
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schaft/ Infrastruktur vor übermässigen Beeinträchtigungen 
durch invasive gebietsfremde Organismen zu bewahren. 
Zudem hat der Regierungsrat weitere invasive Arten auf 
die kantonale Schwarze Liste gesetzt (siehe Tabelle 
S.17 und 18). 
Der vom Regierungsrat verabschiedete Massnahmenplan 
gibt eine Übersicht über die Probleme, Ziele und Mass-
nahmen, welche auf drei Ebenen erforderlich sind:  
 
a) Prävention und Sorgfaltspflicht  
b) Bekämpfung  
c) Grundlagenbeschaffung und Koordination 
 
Mit dem regierungsrätlichen Massnahmeplan wurde die 
kantonale Web-GIS-Applikation zur Erhebung von     
Neophyten-Standorten auf öffentlichem Grund weiter ent-
wickelt für ein effektives Neophytenmanagement. Für den 
Betrieb des Neophyten WebGIS ist die Baudirektion mit 
dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)    
zuständig. Mit der Sektion Biosicherheit gibt es auch die 
jährlichen Strategien und Ziele bekannt für die Neophy-
tenbekämpfung auf kantonalem, öffentlichem Grund. Die 
Erhebungskarten dienen den öffentlichen Ämtern und 
Diensten als Hilfsmittel zur praktischen Bekämpfung und 
als Kommunikationsinstrument. 
  Gemäss eines älteren Beschlusses des Zürcher   
Regierungsrates aus dem Jahre 2006 (Regierungsrats-
beschluss 699), ist das Erfassen von Ambrosia obligato-
risch und hat oberste Priorität. Seit 2009 ist nun auch 
das Kartieren von weiteren invasiven Neophyten-Arten 
sehr erwünscht. Zu den prioritären Pflanzen zählen  
weiterhin der Asiatische Staudenknöterich, der Riesenbä-
renklau, das Drüsige Springkraut, die Nordamerikanische 
Goldrute, das Schmalblättrige Greiskraut sowie der Essig-
baum. 
  Die Erhebungen sollen primär durch die zuständigen 
Unterhalts- und Überwachungsdienste der Gemeinden, 
des Kantons oder des Bundes (Gewässer, Strassenbau, 
Naturschutzgebiete, Wald, Jagd, Fischerei, Ackerbaustel-
lenleiter, Ambrosiakontrolleure) erfolgen. 

Auftrag Neophyten 
WebGIS 
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  Um ein umfassenderes Bild zu erhalten, sind jedoch 
auch zusätzliche Beobachtungen von Fachpersonen 
(Ökobüros, Naturschutzvereine, Mittel- und Hochschulen, 
BotanikerInnen usw.) und Hinweisen aus der interessier-
ten Bevölkerung sehr wichtig und hilfreich. 
  Aus diesen rechtlichen und vollzugsbindenden Gründen 
hat der Wildnispark Zürich ein Strategieblatt entwickelt. 
Darin wird informiert, dass sporadisch auftretende    
Problemarten an der weiteren Ausbreitung und Vermeh-
rung zu hindern und nach Möglichkeit zum gänzlichen 
Verschwinden zu bringen sind. Das Ziel sollte sein, das 
Ausmass der Verbreitung auf dem Stand von 2012 zu 
halten. Dazu wird eine lückenlose Kartierung der Stand-
orte von invasiven Pflanzenarten innerhalb des Parkes in 
das kantonale Neophyten WebGIS benötigt. Mit meiner 
Projektarbeit habe ich dies im Gebiet des Wildpark Lan-
genberg ausgeführt. 
 

Das kantonale Neophyten WebGIS 
Das Neophyten WebGIS ist ein Erfassungstool, welches 
auf dem GIS Browser vom Kanton Zürich installiert ist. 
Für den kantonalen und kommunalen Unterhaltsdienst 
läuft die Erfassung via Intranet. Privatpersonen und wei-
t e r e  I n t e r e s s i e r t e 
(Umweltschutzbüros, Bio-
logen, etc.) müssen ihre 
Beobachtungen im Inter-
net eingeben. Dazu 
muss man sich vorgän-
gig bei der Kontaktmail-
adresse im kantonalen 
Amt AWEL für Biosicherheit registrieren und die mögli-
chen Gründe und Gebiete einer Erfassung angeben.  
Dabei wird ein Dienstleistungsvertrag erstellt zwischen 
dem AWEL und dem Erfasser. Nach Bestätigung der 
Angaben, ist mit dem persönlichen Benutzername und 
dem Passwort das Kartieren der Neophyten-Standorte auf 
öffentlichem Grund offen. Die Webseite ist übersichtlich 
gestaltet und sehr benutzerfreundlich. Bei zusätzlichen  

Kriterien für eine 
Anmeldung 

Neophyten-Strategie 
Wildnispark Zürich 
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Fragen, kann man die betreffende Kontaktperson per  
Telefon oder per Mail kontaktieren. Im Downloadbereich 
können die nützlichen Dateien runtergeladen und wenn 
erwünscht ausgedruckt werden.  Dazu gehören das  
Protokollblatt, Neophyten
-Programm 2012, Ne-
ophyten-Strategie 2012. 
  Das Erfassungstool 
ist sehr vielseitig. Man 
erhält eine klare Über-
sicht der Bestände und 
deren Entwicklung.  
Damit können effiziente Massnahmen für eine Bekämp-
fung und für Kontrollen durchgeführt werden. Wenn man 
sich auf eine erfasste Fläche einzoomt, kann aus    
folgenden Themen gewählt werden: 
-Neophyten-Art 
-Neophyten-Fläche 
-Neophyten-Bekämpfungsmassnahme 
Mit diesen Möglichkeiten und Nutzen kann man das  
Neophyten WebGIS als vielseitiges Arbeitsmittel verwen-
den. 
  Die Neophyten-Standorte werden mit Art und Fläche 
erfasst, aber auch die ausgeführten Bekämpfungsmass-
nahmen können jederzeit protokolliert werden und man 
erhält so über die Jahre hinweg eine lückenlose Doku-
mentation über die ausgeführten Massnahmen. Gemein-
den können gratis A3 Karten beziehen mit den bereits 
eingetragenen Neophyten-Standorte auf ihrem Gebiet. 
  Der Kanton Zürich hat mit der Entwicklung und mit 
dem laufenden Betrieb eine Vorreiterrolle übernommen in 
der aktiven Neophyten-Bekämpfung. Einzelne Ostschweizer 
Kantone arbeiten auch bereits mit diesem auf ArcGIS 
basierten Tool. 
 
Felderhebung invasiver Neophyten 
Gemäss aktueller Erhebung gibt es in der Schweiz   
ungefähr 350 Neophyten-Arten. Mit Hilfe eines Bestim-
mungsschlüssel werden diese Pflanzen durch Botaniker 
in Schwarze Liste, Watch Liste oder unbedenklich klas-

Möglichkeiten des 
Neophyten WebGIS 

Schwarze Liste, 
Watch Liste und 
unbedenkliche Liste 



17 

Kantonale Untertei-
lungen 

Einheimische ende-
mische Pflanzen 

siert. In der Schwarzen Liste der Info Flora (ehemalige 
SKEW) werden 20 invasive Neophyten mit nationaler  
Bedeutung und 3 invasive Arten mit lokaler und regiona-
ler Bedeutung aufgeführt. Die Watch Liste umfasst 16   
Neophyten-Arten mit nationaler Bedeutung und 6 mit  
lokaler und regionalem Ausbreitungspotential. Der Kanton 
Zürich unterteilt im Neophyten WebGIS und im dazuge-
hörigen Protokollblatt in folgende Kategorien: 
-Prioritäre Neophyten 
-Weitere relevante Pflanzen 
-Weitere Neophyten der Schwarzen Liste (SKEW) 
-Neophyten der Watch-Liste (SKEW) und weitere Prob-
lempflanzen 
  Die Klassierung von Neophyten in verschiedene Risi-
kogruppen ist nicht endgültig, da die Ausbreitung und 
der Einfluss auf Neophyten auf die Vegetation einer  
biotischen und abiotischen Dynamik unterliegen. Die Kan-
tone haben Befugnis, weitere invasive Neophyten in ihre 
Erhebung aufzunehmen. Auf der Liste des Kantons   
Zürich sind folgende Arten zusätzliche Problempflanzen:  
-Geissraute (Galgea officinalis) 
-Adlerfarn (Pteridium aquinilium) 
-Wasser-Kreuzkraut (Senecio aquaticus)  
-Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea)  
und als weitere relevante Pflanze gilt die  
-Ackerkratzdistel (Cirsium arvense).  
  Mit der Unterteilung in die verschiedenen Klassierun-
gen werden die möglichen Verbreitungspotenziale einge-
stuft, doch bekämpft und an der Weiterverbreitung gehin-
dert werden alle protokollierten invasiven Neophyten-Arten. 
  Auch einheimische Pflanzen können infolge mangeln-
der oder falscher Bewirtschaftung in wertvollen Biotopen 
endemisch auftreten und müssen daher bekämpft    
werden. So können artenreiche Äcker, Ruderalstandorte 
und Kiesgruben von Brombeere, Ampfer, Ackerkratzdistel 
und weiteren einheimischen Pflanzen bedrängt werden. 
In den folgenden zwei Tabellen (mit Legende) wird auf-
geführt und informiert über die übereinander lappenden 
Kategorien der SKEW und der Klassierung des Kanton 
Zürich anhand seiner aktuellen Neophyten-Strategie 2012.  
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Wandernde Pflanzen 
Neophyten, die stillen Eroberer 
Ethnobotanik, Heilkunde und An-
wendungen  
 
von Wolf-Dieter Storl erschienen im 
AT-Verlag 2012, ISBN 978-3-03800-
680-0 
 
 
 
 
Der Autor Wolf Dieter Storl will uns seinen ungewohn-
ten und unvoreingenommenen Blick auf die eingewan-
derten Pflanzen in unserem Breitengrad zeigen. Sein 
Buch beginnt in der reichen Flora von Südafrika. Mit 
zwei sehr erfahrenen Biologen erkundet er die Haupt-
stadt und die nähere Umgebung. Dort findet er lauter 
alte Bekannte aus allen Teilen der Welt, auch aus  
Europa: den Portulak, Akazie, Wandelröschen, Seekiefer. 
Mit Erstaunen hört er die Biologen mit Enthusiasmus 
und Herzblut davon reden, dass all das ausgerottet 
werden muss. Weil es nicht nach Südafrika gehöre. 
Weil es aggressiv sei und weil es die einheimischen 
Pflanzen verdrängen werde. So sieht man überall kämp-
ferische Arbeitstrupps, ausgerüstet mit Macheten, Motor-
sensen, Kettensägen und Rückenspritzen am Werk. Der 
Krieg gegen die Invasoren- gegen die „Aliens“- läuft auf 
vollen Touren in diesem entfernten Land! 
  Zugegeben: ein Buch so beginnen zu lassen hat  
etwas von einem erzählerischen Taschenspieler-Trick und 
Storl ist ein begnadeter Erzähler, der sein Hand ver-
steht. Er blendet die Leser oft damit, dass er aus dem 
ökologischen Problem ein politisches macht. Sei es, in 
dem er Ausdrücke verwendet wie: Migrationshintergrund, 
Spätheimkehrer, Verdrängungskampf. Den   Neophyten 
vergibt er einen historischen, medizinischen Hintergrund 
und legitimiert sie in unsere Kulturgeschichte. 
  Wolf-Dieter Storl denkt aber auch in größeren Zu-
sammenhängen. Er erzählt von Pflanzen, die vor der  

http://www.hugendubel.de/3/17168331-1/buch/wandernde-pflanzen.html
http://www.hugendubel.de/3/17168331-1/buch/wandernde-pflanzen.html
http://www.hugendubel.de/11/Wolf-dieter+Storl.html
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Eiszeit bei uns einheimisch waren, den Klimawandel 
nicht überlebt haben und jetzt als Zierpflanze wieder zu 
uns kommen. Der nächste Einwanderungsschub fand im 
frühen Mittelalter seinen Weg über die Klostergärten. 
Viele der dort angepflanzten Kräuter blieben nicht lange 
hinter den Klostermauern, sondern wilderten sich aus 
wie das Schöllkraut. Eine ganz große Welle an Neo-
phyten brachte der botanische Garten Kew Gardens im 
19. Jahrhundert in London mit sich. Pflanzen, die sich 
dort eingelebt hatten, verbreiteten sich über ganz   
England und später in die Gartenanlagen von Kontinen-
taleuropa. Der Autor vermischt niederschwellig Esoterik 
mit Biologie(-geschichte) und Pflanzenheilkunde. Seiner 
Ansicht nach, sind alle Pflanzen, und insbesondere 
auch die Neophyten, 
- Mutter Erde neues Kleid  
-  Boten des Wandels, die uns aus der Starr erlösen            

und uns lehren, dass alles im Fluss ist 
-  Arten, die uns und die Umwelt bedrohen und   

finanzielle Unkosten verursachen. 
Sollen wir, der Empfehlung von Wolf-Dieter Storl folgen 
und den Neophyten mit Gelassenheit begegnen? Sich in 
der Zwischenzeit einfach an den schönen Pflanzen   
erfreuen und ihr Heilpotential erkunden? Können wir die 
botanische Veränderung in Kauf nehmen und die mögli-
chen Folgekosten tragen? Durch abiotische und biotische 
Einflüsse verändert sich die Natur und wir sind gefor-
dert unsere Sichtweise anzupassen. Dieses Buch ist ein 
Versuch, die Neophyten zu verstehen und nutzbringend 
anzuwenden. 

http://www.hugendubel.de/9/klostergarten.html?qt=6&tt=4
http://www.kew.org/
http://www.hugendubel.de/3/17168331-1/buch/wandernde-pflanzen.html
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Die Kartierung der Neophyten im Langenberg 
In der Vorbereitungsphase meldete ich mich auf der 
kantonalen Neophyten WebGIS Homepage an, füllte das 
Formular Forschungsgesuch aus und studierte den 
Dienstleistungsvertrag mit dem Wildparkes Zürich Langen-
berg.    Während  fünf Tagen im Juni 2012 bin ich 
bei   idealen meteorologischen Bedingungen das Gelän-
de des Wildnispark Zürich Langenberg abgelaufen um 
Fundorte mit invasiven Neophyten zu ermitteln und zu 
kartieren. 
  Das gesamte topographische Material für den Perime-
ter Langenberg wurde mir vom Wildnispark Zürich zur 
Verfügung gestellt. Ich erhielt die Übersichtskarte im 
Massstab 1:6`000 als DIN A3 und 33 Kartenausschnitte 
der Erfassungsfelder in A4 im Massstab 1:4`000 in   
gedruckter Form . Das offizielle Protokollblatt zur Felder-
hebung von invasiven Neophyten im Kanton Zürich habe 
ich über den Link auf der Webseite des AWEL ausge-
druckt. Zusätzliche weiterführende Unterlagen besorgte ich 
mir über die Webseite der SKEW, vor allem die detail-
lierten Infoblätter zu den einzelnen Neophyten. 
  Das Betreten der Gehege ist verboten und daran 
musste auch ich mich ausdrücklich halten. Mit Hilfe des 
Feldstechers und mit Aufsuchen von erhöhten Punkten 
konnte ich jedoch ein flächendeckendes Bild der    
Neophyten-Standorte erstellen. Sofern ich im Gelände 
keinen offensichtlichen Anhaltspunkt (Kreuzung, Hausecke, 
Zaun, Tor, etc.) vorfand, nahm ich die Messung mit  
einem handelsüblichen GPS Gerät vor und übertrug den 
Fundort so auf das Kartenmaterial. Im Neophyten   
WebGIS habe ich im Protokoll vermerkt, dass der   
Neophyten-Standort mit GPS-Messung vorgenommen  
wurde. Weitere Angaben für das Datenblatt waren die   
Anzahl Exemplare der Pflanzen, die bedeckte Fläche in 
m² und die Bodenbedeckung in Prozent. 
  Ab und zu wurde ich von Besuchern direkt angespro-
chen, was denn meine Tätigkeit sei im Wildnispark   
Zürich Langenberg. Mit meinem Wissen habe ich sie 
informiert. Teils waren sie überrascht, dass es Neophy-
ten im Langenberg gibt. Teils fanden sie die Kartierung 

Vorgehensweise und 
Methode 
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nötig und sinnvoll. 
  Mit der lückenlosen Erfassung im Perimeter des  
Langenberg konnten 11 invasive Neophyten-Arten an 102 
Standorten kartiert und im kantonalen Neophyten   
WebGIS protokolliert werden. Auf den folgenden Tabellen 
sind die Erhebungen aufgelistet anhand den Vorgaben 
aus dem Protokollblatt zur Felderhebung invasiver    
Neophyten im Kanton Zürich. 
  Kuchendiagramm der gefundenen und kartierten    
Neophyten im Wildpark Langenberg: 
 

 
 

Armenische Brombeere Kirschlorbeer

Seidiger Hornstrauch Ackerkratzdistel

Runzelblättriger Schneeball Einjähriges Berufkraut

Gewöhnliche Jungfernrebe Sommerflieder

Spätblühende Goldrute Falsche Akazie

Henrys Geissblatt
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Bekämpfungsmöglichkeiten und Lösungsansätze 
Die Verbreitung von Neophyten erfolgt den Gesetzmäs-
sigkeiten einer logistischen Kurve. Eine relativ lange Zeit 
haben solche Gründerpopulationen nur geringen Zuwachs 
und bleiben unbemerkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das 
Wachstum und die dazugehörende Raumausdehnung 
rasch zunehmen. Werden diese Punkte überschritten, ist 
eine weitere Ausbreitung nur noch schwer zu stoppen. 
Die effizienteste Bekämpfungsmethode ist daher ein    
frühzeitiges, präventives Eingreifen. 
  Mit den ausgeführten Kartierungen im kantonalen  
Neophyten WebGIS verfügt der Wildnispark Zürich nun 
über ein Instrument, um die zukünftigen Massnahmen 
und Lösungsansätze im Langenberg zu planen, zu doku-
mentieren und zu kommunizieren. Das Ziel sollte sein, 
das Ausmass der Verbreitung auf dem heutigen Stand 
zu halten, oder zumindest die weitere Ausbreitung zu 
verlangsamen und als Optimum alle Neophyten zu   
bekämpfen. Ziele,   welche auch im Infoblatt Invasive 
Neophyten–Vorschlag für den Umgang im Wildnispark  
Zürich des Parkes   publik sind.  
  Die höchste Anzahl von 
Standorten im Langenberg 
fällt auf die Armenische 
Brombeere (50%). Das 
Vorkommen betrifft die   
freien Flächen/Weiden wie 
auch den Wald. Bei der 
Äsung auf den Weiden 
werden diese Neophyten 
von den Tieren gemieden. Eine mögliche Bekämpfung 
kann nur mechanisch mit Motorsensen erfolgen. Diese 
Massnahme ist jedoch sehr zeitaufwändig und der   
Nutzen beschränkt. Den täglichen Besuchern fallen die 
Armenischen Brombeeren nicht negativ auf, da sie sehr 
unseren einheimischen Brombeeren (Rubus sectio rubus)
gleichen. Gemäss der   Neophyten-Strategie der kanto-
nalen Verwaltung von 2012 werden vorläufig keine Ziele 
verfolgt, die Problematik wird jedoch beobachtet. Zu den 
Massnahmen zählen auch die Sensibilisierung der Wald-

Armenische Brom-
beere 



30 

besitzer und -aufsichten. Doch welche weiteren Möglich-
keiten ergeben sich für das offene Areal? Mit welchen 
möglichen Kosten rechnet der Wildnispark Zürich? 
  Ein innovativer Lösungsansatz für die Standorte von 
Armenischen Brombeeren in den Weideflächen können 
aufgeschüttete Steinhaufen oder Senksteinhaufen sein. 
Bei den Senksteinhaufen geht es darum, eine einfache 
und pflegbare Form einzubauen. Dazu werden die   
Neophyten auf der gesamten Fläche gerodet und danach 
ein ca. 2 Meter tiefer Graben ausgehoben. Die Grube 
wird mit grobem Schotter aufgefüllt und ebenerdig mit 
platten Steinen überdeckt. So kann das Einwachsen 
durch Sträuchern verhindert werden und das Übermähen 
wäre weiterhin möglich. Der Senksteinhaufen ist eine 
Kleinstruktur für wärmeliebende Arten, und ist im ökologi-
schen Wert gleich gross wie bei einem aufgeschüttetem 
Haufen. 
  Sehr stark verwachsen mit der Armenischen Brombee-
re ist auch das Areal hinter dem Werkhof. Es dient als 
Deponie, Lagerfläche für Holz, Stämme, Steine und  
Betonelemente, welche für Bauten im Umfeld der Anlage 
benutzt werden.  
  Im naturnahen Wald vom Langenberg fällt die 
Verbreitung der beiden Gehölze 
Kirschlorbeere und Runzelblättrigen 
Schneeballs negativ auf. Zur weite-
ren Vorbeugung sollten weder Sa-
men noch Pflanzen beider Arten 
ausgebreitet werden. Leider herr-
schen diese invasiven Pflanzen im-
mer noch stark vor in den umlie-
genden Gärten der Peripherie des 
Langenbergs. Eine Bekämpfung von 
holzigen Neophyten kann oft 
schwierig sein. Für den Forstbetrieb 
sollte die Regel gelten, alle Pflan-
zen an den aufgenommenen Fundorten mechanisch zu 
bekämpfen (Möglichkeit des Ringeln) und zu kontrollieren. 
Kontrollgänge am Besten im Winter durchführen, da es 
immergrüne Pflanzen sind. Dies wäre auf freiwilliger  

Kirschloorbeere und 
Runzelblättriger 
Schneeball 
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Basis, da es zu beiden Arten keine kantonale Bekämp-
fungsstrategie 2012 gibt. 
  Wie für andere Unternehmen, gilt auch für den Wild-
park Langenberg: der 
Empfangsbereich ist die 
Visitenkarte des Geschäf-
tes. Der Parkplatzbereich 
ist überwachsen mit dem 
Seidigen Hornstrauch. 
Diese Art kann sehr 
rasch verwildern und ist 
somit eine Gefahr für 
den nahen Wald. Durch seine Möglichkeit der vegetati-
ven Vermehrung breitet er sich lokal aus. Seine Samen 
können auch mit Hilfe von Tieren über eine grössere 
Distanz verbreitet werden. Aus diesen Gründen sollte die 
invasive Pflanze gerodet werden. Das Wurzelwerk muss 
dabei tiefgründig ausgehoben werden. Der Aushub und 
die Pflanzenreste dürfen nur in einer Kompostanlage mit 
Hygienisierungsphase (Kompogas mit Fermenter) entsorgt 
werden. Als Neupflanzung  könnten Wolliger Schneeball 
oder das Pfaffenhütchen ausgeführt werden. 
  Ebenfalls im Eingang 
des Wildpark Langenberg 
wurden die Jungfernrebe 
und das Henrys Geiss-
blatt aufgefunden und 
kartiert. Beide Pflanzen 
können bodendeckend 
sein und den Unterwuchs 
am Wachstum hemmen. 
Eine naturnahe Vegetation 
wird an der Ausbreitung 
stark dezimiert und einge-
dämmt. Zur fachgerechten 
Entsorgung müssen die 
Pflanzen so gut wie 
möglich ausgerissen wer-
den, damit das weitere 
Wachstum gehemmt wird. Zur definitiven Eliminierung  

Seidiger Hornstrauch 

Jungfernrebe und 
Henrys Geissblatt 
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gehört das Pflanzenmaterial in eine Kompostierung mit 
Hygienisierung (Kompogas-Anlage) oder in die Kehrricht-
verbrennung. 
  Nach dem Zitat von Paul Watzlawick: „Man kann 
nicht nicht kommunizieren“ gilt auch für den Wildnispark 
Zürich: mit den Besuchern kommuniziert man über sein 
Verhalten. Über invasive Neophyten im eigenen naturna-
hem Areal sollte offensiv kommuniziert werden 

 indem alle Mitarbeiter geschult werden 
 Besucher sachlich informiert werden 
 eine pro-aktive Kommunikation an die umliegen-

den Gemeinden mit den Ämter und Behörden 
erfolgt  

und gemeinsam Lösungen erarbeiten und anwenden für 
eine Zukunft ohne Neobiota für den Wildnispark Zürich 
mit dem Sihlwald und dem Langenberg. 
  Alle Vorschläge sind „Best-Practice-Methoden“ nach   
meinem Wissensstand. Mit der aufgeführten und informa-
tiven Tabelle kann der Unterhaltsdienst die effizientesten 
Massnahmen gegen die 11 invasiven Neophyten-Arten, 
plus einer Problempflanze, im Langenberg herauslesen. 
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Aktuelle Kosten und Folgekosten 
Mitte Juni 2012 informierte Pro Natura in einer Medien-
mitteilung, dass die Schweiz die invasiven Neophyten 
bar jeder Strategie bekämpft, und somit total ineffizient 
sei und dadurch pro Jahr Millionen von Franken falsch 
eingesetzt werden. Ist dies nur ein Schreckensszenario 
für jeden Budgetverantwortlichen in den Ämtern? 
  Für eine Gemeinde oder den Wildnispark Zürich mit 
dem Langenberg sollte eine seriöse Bekämpfung von  
invasiven Neophyten-Arten mit der passenden Strategie 
und dem dazugehörende Management wichtig sein. Somit 
sollte sie als Kostenfaktor auch in einem Budget    
erscheinen und positioniert sein. 
  Zu einem Neophytenbekämpfungs-Konzept gehören die 
wesentlichen Punkte: Vorbeugung, Bekämpfung und  
Kontrolle. Diese können dabei einzeln betrachtet und 
einzeln budgetiert werden. Durch die mit dem Neophyten   
WebGIS ermittelten Grundlagen können räumliche 
Schwerpunkte, bezogen auf die verschiedenen Neophyten 
geplant und differenziert behandelt werden. Somit bleiben 
die aktuellen Kosten voraussehbar und mögliche  Folge-
kosten in kontrollierbarem Masse übersichtlich. 
  Die Kartierung der Neophyten-Standorte im Wildnispark 
Zürich Langenberg wurde in einem jahreszeitlich passen-
den Rahmen ausgeführt. Viele Pflanzen konnten während 
der Blütezeit und/oder vor der Versamung protokolliert 
werden. Für die Kartierung wurden die wie im Projekt-
raster budgetierten Anzahl Tage nicht überschritten.   
Die aufgeführten, möglichen Lösungsansätze sollen als 
Ideen gelten und müssten natürlich für eine mögliche 
Ausführung explizit budgetiert werden. Ideen, welche   
die  Landschaft nicht komplett umbauen, sondern in ei-
nem ökonomischen und ökologischen Rahmen einen neu-
en wertvollen Lebensraum schaffen. Damit der Wildnis-
park Zürich auch in Zukunft weiterhin im Rhythmus der 
Natur tanzt! 
 
 
 
 

Neophyten- 
bekämpfungs-Konzept 
und Management 

Reflexion 
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www.ag.ch/umwelt-aargau 
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- Wandernde Pflanzen 
 Neophyten, die stillen Eroberer/Ethnobotanik, Heilkunde 
und Anwendungen von Wolf-Dieter Storl, AT-Verlag 
2012, ISBN 978-3-03800-680-0 

- BEOBACHTER NATUR, Juni/Juli 2012„Erfolgreiche Ero-
berer“  

http://www.hugendubel.de/3/17168331-1/buch/wandernde-pflanzen.html
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- natürlich, 5/2012, „Forsche Einwanderer“ 
- natürlich, 6/2012, Leserbriefe zum Thema „Forsche   

Einwanderer“ 
 
Radio: 
- DRS1, Sendung Doppelpunkt „Stopp Goldrute & Co.“ 
vom 6.Sept. 2012 

- DRS1, Sendung Ratgeber „Alternativen zum Sommer-
flieder“ vom 14.Mai 2012 
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Legende: 
 

Armenische Brombeere (Rubus armeniacus) 
 

 

 

Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) 
 

 

 

Seidiger Hornstrauch (Cornus sericea) 
 

 

 

Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) 
 

 

 

Jungfernrebe (Parthenocissus inserta) 
 

 

 

Runzelblättriger Schneeball (Viburnum rhytidophyl-
lum) 

 

 

 

Sommerflieder (Buddleja davidii) 
 

 

 

Falsche Akazie (Robinia pseudoacacia) 
 
 

 

Henrys Geissblatt (Lonicera henryi) 
 
 

 

Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea) 
 
 
Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) 
 

Nicht im kantonalen Neophyten WebGIs erfasst:  
-Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis) 
-Zweijährige Nachtkerze (Oenothera glazioviana) 
Sind in der Tabelle der kartierten Neophyten kursiv auf-
geführt. 
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